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Die Reihe Beyond Frühpädagogik greift gesellschaftliche Transformatio-
nen auf, die das System der Frühpädagogik derzeit herausfordern. 
In den letzten 20 Jahren ist die Frühpädagogik in den Fokus unterschiedli-
cher Diskurslinien geraten, die tradierte Überzeugungen und Praxen auf 
den Prüfstand stellen. Frühpädagogische Institutionen wie Kindergärten, 
Kinderkrippen, Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen haben in 
diesem Kontext eine herausragende gesellschaftliche Bedeutung erlangt. 
Diese Reihe soll die Vielstimmigkeit der Diskurse als „soziales Phäno-
men“ sichtbar machen. Veröffentlicht werden Ergebnisse aus Tagungen, 
Fachkonferenzen und Dissertationen. Zielgruppe sind alle Akteur:innen  
in den verschiedenen pädagogischen Feldern, die sich mit den aktuellen 
Debatten auseinandersetzen: Studierende unterschiedlicher pädagogi-
scher und sozialer Fachrichtungen, pädagogische Fachkräfte, Familien, 
Leitungen, aber auch Administration, Steuerung, Wissenschaft sowie  
Politik. Der Reihe liegt das Verständnis zugrunde, dass sich pädagogische 
Erkenntnisse aus Praxis und Wissenschaft speisen und eine Weiterent-
wicklung des Systems auf deren konstruktivem Zusammenwirken beruht. 
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Vorwort 

Im Jahr 2023 wurde die Idee eines Kindergartens von Friedrich Fröbel in die Liste 
des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Im Pressetext der UNESCO heißt 
es dazu: „Fröbels Idee von einem Kindergarten umfasst das Lernen im Spiel und 
ist bis heute Ausgangspunkt der frühkindlichen Bildung (25.03.2023)“. Damit 
wird nicht nur dem spielbasierten Ansatz der Frühpädagogik die Bedeutung zu-
geschrieben, die diesem in der Kindheit zukommt, sondern auch betont, wie 
wichtig offene und kreative Aneignungsprozesse bis ins hohe Erwachsenenalter 
für die Persönlichkeitsentwicklung sind. Die Verortung der Kindertageseinrich-
tungen im Achten Sozialgesetzbuch, also in der Kinder- und Jugendhilfe und 
nicht im Bildungssystem, führt allerdings immer wieder dazu, dass der Kinder-
garten in sogenannten Bildungsreformen darum ringt, seine Anerkennung als 
Bildungsort unter Beweis zu stellen. Die Idee der vorliegenden Expertise wurde 
im Anschluss an die gemeinsame Tagung des Pestalozzi-Fröbel-Verbands, des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (DV) und des Instituts 
für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit in Rheinland-Pfalz 
(IBEB): „Kita im System der Kinder und Jugendhilfe – eine kritische Standortbe-
stimmung“ im Jahr 2021 (Göller/Münch/Roth/Schneider im Druck) entwickelt. 
Als Ergebnis der Tagung lässt sich hervorheben, dass unterschiedliche Akteur:in-
nen das Kinder- und Jugendhilfegesetz im System der Kita grundsätzlich als gute 
Basis für die frühkindliche Bildung verstehen. Es wurde aber auch deutlich, dass 
die Rahmungen hier nicht weit genug gehen, um die Qualitäten dieses Bildungs-
verständnisses als Allgemeingut vorauszusetzen bzw. ihm auch im fachpoliti-
schen Kontext zu einer allgemeinen Gültigkeit zu verhelfen. Vor diesem Hinter-
grund wurde die vorliegende Expertise ausgeschrieben. Darin eröffnen Ina Kaul, 
Peter Cloos, Stephanie Simon und Werner Thole einen multiperspektivischen 
Blick auf den Begriff der Bildung in der frühen Kindheit in seiner gesellschafts- 
und bildungspolitischen Komplexität. Sie entwerfen eine erweiterte und zu-
kunftsgerichtete Auffassung von Bildung – die sowohl theoretisch gesättigt ist 
als auch offen den Diskurs des sozialen Wandels in einer pluralen Gesellschaft 
aufgreift. Diese Arbeiten wurden ergänzt durch die Rechtsexpertise von Johan-
nes Münder. Er unterbreitet einen ersten Vorschlag für eine stärkere Konturie-
rung von Bildung im Kontext des Achten Sozialgesetzbuchs. 

Wir hoffen, mit der Expertise einen konstruktiven Beitrag zur Diskussion der 
Ausdifferenzierung eines erweiterten Bildungsverständnisses im 21. Jahrhundert 
zu leisten und wünschen eine anregungsreiche Lektüre! 

Vorstand-pfv 
Berlin, im April 2023
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Einführung 

Anke König, Andreas Hilliger und Bettina Stobbe 

„Erziehung, Bildung und Betreuung“ (§ 22 (3) SGB VIII) hat sich in den letzten 
Jahren als Trias insbesondere in Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kiga, Hort 
zusammengefasst: Kita) herauskristallisiert (Voigtsberger 2018). Wird damit be-
reits ein erweiterter Bildungsbegriff umrissen? 

Die vorliegende Expertise beleuchtet diese Trias und das entsprechende fach-
wissenschaftliche und fachpolitische Bildungsverständnis näher (Kaul/Cloos/Si-
mon/Thole 2023). Es werden die Möglichkeiten geprüft, Bildung in der Kinder-
tagesbetreuung rechtlich schärfer zu konturieren. 

Hintergründe 

Der Kindergarten wird historisch auf mindestens drei komplexe Grundmotive 
zurückgeführt: Betreuung, Bildung und Erziehung.  

Betreuung stellt eine Dienstleistung dar, die während der Abwesenheit der 
Eltern sicherzustellen ist. Dieser Aspekt ist zweifelsohne eine Notwendigkeit. Al-
lerdings bezeichnet Betreuen keine im spezifischen Sinne pädagogische Tätigkeit 
– und gilt deshalb in der Pädagogik auch als „Unwort“ (Wünschel 2004). 

Betreuung ist historisch aus der sogenannten Fürsorge hervorgegangen, d. h. 
aus dem Anspruch, Menschen in Notlagen mit sogenannten Betreuungsangebo-
ten zu unterstützen. In diesem Fall die Eltern, die sich nicht um die jungen Kin-
der kümmern können. Diese Form der Dienstleistung geht als gesellschaftliche 
Praxis mit dem Aufbau der öffentlichen Erziehung einher (Jakobi 2014). Damit 
werden die Kindertageseinrichtungen zu einem Teil der Sozial- und Familienpo-
litik. Als 1922 der Kindergarten juristisch im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ver-
ortet wird, nimmt diese „Verrechtlichung“ nicht unerheblich Einfluss auf das 
Aufwachsen von jungen Kindern in unserer Gesellschaft (Mierendorff 2014). 

Beklagt wird in jüngerer Zeit, dass Betreuung gegen Bildung ausgespielt wird. 
Das ist dann der Fall, wenn etwa pädagogische Fachkräfte monieren, dass in Zei-
ten des Personalmangels kein Raum mehr für Bildung bleibe oder wenn die Po-
litik Fachfremde für die pädagogische Arbeit vorschlägt, worin die Vorstellung 
zum Ausdruck kommt, Betreuung sei eine einfachere und für die Entwicklung 
der Kinder weniger bedeutsame Tätigkeit als Bildung. Beide Schlussfolgerungen 
untergraben Professionalität und pädagogische Qualität.  
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Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe 

Über einen erweiterten Bildungsbegriff hat die Kinder- und Jugendhilfe im Zuge 
der Post-PISA-Debatte intensive Auseinandersetzungen geführt. Bildung gilt als 
Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, der sich als „Zusammenspiel von for-
malen und informellen Bildungsprozessen“ (Mack 2020, S. 1312; vgl. auch 
BMFSFJ 2005) erweist. Dennoch hat sich der Bildungsbegriff im 20. Jahrhundert 
insbesondere über die formalen Bildungsangebote geformt und wurde primär 
mit Schule konnotiert. Diese Entwicklung wurde durch strukturelle Faktoren un-
terstützt, denn zum Bildungssystem zählen nicht alle Handlungsfelder der Bil-
dung und Erziehung. Dies wurde auch vom 12. Kinder- und Jugendbericht 
(BMFSFJ 2005) aufgegriffen und als Missverhältnis hervorgehoben: 

„Deutschland hat mit Blick auf sein öffentliches Bildungs-, Betreuungs- und Erzie-
hungsangebot einen unübersehbaren Nachholbedarf. Zu lange und zu einseitig hat 
die ehemalige Bundesrepublik nahezu ausschließlich auf Familie und Schule als den 
fraglos gegebenen Stützpfeilern von Kindheit und Jugend gesetzt. Dabei war die Fa-
milie vor allem für die Betreuung und Erziehung der Kinder, die Schule für die Bil-
dung verantwortlich“ (ebd. S. 28). 

In der Folge der Post-PISA-Debatte gab es zu Recht viel Kritik an dieser Engfüh-
rung. Konstruktive Anstöße zielten darauf, Bildungsprozesse im Kontext man-
nigfaltiger Erfahrungswelten zu denken, und betonten die Bedeutung unter-
schiedlicher Bildungsorte für die Persönlichkeitsentwicklung (Thole/Lindner/ 
Weber 2003; Coelen/Otto 2008; Gaus 2012 u. v. a.). Hervorgehoben wurde aller-
dings auch, dass die Debatte um einen erweiterten Bildungsbegriff Gefahr läuft, 
von schulischen Herausforderungen dominiert zu werden (Otto/Rauschenbach 
2004 u. v. a.). Auch fast 20 Jahre nach der Hochphase dieser Auseinandersetzun-
gen werden Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe noch immer nicht un-
mittelbar mit einem Bildungsanspruch verbunden. Zwar wiesen bereits die Emp-
fehlungen des Forums Bildung (2001) sowie des 11. Kinder- und Jugendberichts 
(2002) darauf hin, dass Kindertageseinrichtungen zu „Stätten der Bildung“ zu 
entwickeln und auch „Schule und Kinder- und Jugendhilfe verallgemeinert und 
verfahrensmäßig“ zu institutionalisieren seien (ebd., S. 46). Letztlich wird aber 
im Kinder- und Jugendhilfegesetz § 22 Abs. 3 SGB VIII ein Förderungsauftrag 
für die Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Hort) festgelegt. Mit 
den Begriffen „Erziehung, Bildung und Betreuung“ wird nur angedeutet, dass es 
sich dabei auch um Bildung handeln könnte. Darüber hinaus heißt es, dass die 
Einrichtungen „die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und er-
gänzen“ (§ 22 Abs. 2, 2) sollen. Daraus kann geschlossen werden, dass es hier 
nicht um einen curricularen, didaktisch und methodisch konkretisierten Bil-
dungsbegriff wie in der Schule geht, sondern eher um nonformale Bildungspro-
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zesse mit gegebenenfalls hohen informellen Anteilen, die zu einer allgemein ge-
fassten Bildung zählen und komplementär zu den Familien für das Kind als sinn-
voll und erforderlich angesehen werden. Dennoch bleibt die Beschreibung in Be-
zug auf den Bildungsauftrag vage und verhalten. Das macht es auch den 
pädagogischen Fachkräften schwer, wie sich bei der Umsetzung der Anforderun-
gen in der Zusammenarbeit im schulischen Ganztag (Arnold 2022, S. 44) oder 
auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen zeigt. Denn die Trias von „Erzie-
hung, Bildung und Betreuung“ (SGB VIII § 22) spiegelt sich in der Praxis als Un-
gleichgewicht (Roth 2021) – es dominiert nach wie vor der Begriff Betreuung 
(u. a. Kindertagesbetreuung, Betreuungsanspruch, Betreuungsquoten, Betreu-
ungsmodelle) vor der Bildung und Erziehung. Insbesondere in Krisensituationen 
tritt dies deutlich zu Tage. Der Begriff der „Notbetreuung“ während der Corona-
Pandemie offenbart, wie schnell Kindertageseinrichtungen und schulischer 
Ganztag auf historisch überholte Pfade ihrer Entwicklung zurückgeführt und 
von ihren pädagogischen Aufgaben entbunden werden konnten (Kommission 
Pädagogik der frühen Kindheit (DGfE) Stellungnahme 2020). 

Wenngleich Bildungs- und Orientierungspläne in den Ländern zur Konkre-
tisierung der inhaltlichen Aufgaben beigetragen haben und sich im Zuge solcher 
Neubewertungen auch eine vertiefende wissenschaftstheoretische Diskussion 
etabliert hat, fehlt es für das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe nach 
wie vor an einer steuerungsrelevanten Auslegung des Bildungsbegriffs, der sich 
abgrenzt zur Schule, zugleich aber auch an den schulischen Bildungsbegriff an-
dockfähig ist. Eine ausdifferenzierte, insbesondere rechtliche Verortung ist aber 
notwendig, um die strukturellen Rahmenbedingungen für die pädagogische Ar-
beit zu sichern. 

Im Rahmen der Entwicklung von Bildungslandschaften in der regionalen Bil-
dungsplanung und der notwendigen Kooperation und Verzahnung der unter-
schiedlichen Einrichtungen ist ein Austausch auf Augenhöhe von entscheiden-
der Bedeutung. Darüber hinaus ist trotz des hohen Personalbedarfs in den 
Arbeitsfeldern der Erziehung und Bildung ein einseitiger Rückgriff auf eine pä-
dagogisch als voraussetzungslos angesehene „Betreuung“ oder gar die Ein-
schränkung auf „Aufsicht“ unbedingt zu vermeiden. Nur so können die Fach-
kräfte ihre pädagogischen Aufgaben auch fachlich-qualitativ wahrnehmen und 
weiterentwickeln. 

Die Leipziger Thesen des Bundesjugendkuratoriums „Bildung ist mehr als 
Schule“ (BJK 2002) stehen für einen erweiterten Bildungsbegriff. Im 11. Kinder- 
und Jugendbericht des BMFSFJ (2002, S. 160) wird darüber hinaus darauf hinge-
wiesen, dass mit der „Anerkennung von Bildung als Aufgabe der Kindertages-
einrichtungen […] nicht die Verlagerung der Zuständigkeit für die Kindertages-
einrichtungen in die Bildungsverwaltung“ gemeint ist, aber – so zeigt die Debatte 
– dass der Bildungsanspruch deutlicher sichtbar und auch rechtlich gerahmt sein 
muss. 
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Expertise 

Die vorliegende fachwissenschaftliche Expertise von Ina Kaul, Peter Cloos, Ste-
phanie Simon und Werner Thole (Kapitel 2) beleuchtet die Konzepte „Bildung, 
Betreuung und Erziehung“ differenziert vor dem Hintergrund ihrer komplexen 
gesellschaftlichen Bezüge. Bildung wird dabei als Oberbegriff (Kaul/Cloos/Si-
mon/Thole 2023) gefasst unter gleichzeitiger Hervorhebung seiner notwendigen 
Offenheit. Das Konzept entspricht damit nicht zuletzt der anthropologischen 
Gegebenheit, dass gerade die flexible Anpassungsfähigkeit in einer sich dyna-
misch wandelnden sozialen Welt ein Leben lang als besondere Qualität gilt. Die 
Autor:innen bearbeiten das Thema zwischen bildungstheoretischen Begriffsklä-
rungen, bildungstheoretisch inspirierten Beobachtungen des Bildungssystems 
sowie Konzepten und Ansätzen der Realisierung von Bildung. Sie lösen zwei As-
pekte zunächst aus der erziehungswissenschaftlichen Diskussion heraus, die mit 
dem Begriff der Bildung unmittelbar verbunden sind – den des Lernens und den 
der Kultur. 

Darüber hinaus wenden sich die Autor:innen spezifischen Bildungsdiskursen 
in der Kindheitspädagogik sowie der Frage zu, wie Bildung in der frühen Kind-
heit kontextualisiert und ausgestaltet sein muss. Anhand unterschiedlicher Dis-
kurslinien werden Bedingtheiten von Bildung sichtbar, wie die notwendige Ak-
teurschaft der Kinder und die Bedeutung sozialer Beziehungen sowie das 
unabdingbare Bedürfnis nach Aneignung von Welt, wie es sich selbstbestimmt 
im Spiel und im Alltag, möglichst wiederholbar, zeigt. Bildung bedeutet damit 
Partizipation – an sozialen Gruppen und an Kultur. 

Bildung, Erziehung und Betreuung analysieren die Autor:innen in unter-
schiedlichen theoretischen Ansätzen der Frühpädagogik als eng verknüpft. Da-
bei machen sie den Einfluss der „Trias“ auf das Bildungsverständnis in der frü-
hen Kindheit im Allgemeinen sichtbar. Sie reflektieren kritisch die traditionell 
weiblichen und familialen Konnotationen des Begriffs der Betreuung. Darüber 
hinaus wird aufgezeigt, welchen Einfluss familien- und bildungspolitische Dis-
kurse zur Förderung (Sprachbildung/-förderung, domänenspezifische Förde-
rung (Bildungsbereiche)) und Prävention (u. a. Schutzauftrag der Kita: Kindes-
wohlgefährdung, sexueller Missbrauch) auf das Bildungsverständnis haben. 

Die Expertise macht deutlich, dass die Trias unzureichend ist, um ein zeitge-
mäßes Bildungsverständnis der frühen Kindheit zu beschreiben, und richtet ei-
nen erweiterten, multiperspektivischen Blick auf den Begriff der frühkindlichen 
Bildung. Im gesellschafts- und bildungspolitischen Kontext wird ein dynami-
sches und dem sozialen Wandel gegenüber offenes Verständnis von Bildung ent-
wickelt. Kritisch werden die Ökonomisierungs- und Verwertungslogiken der 
Moderne aufgegriffen. Unter Bezug auf das Anthropozän wird nach einem er-
weiterten Bildungsbegriff gefragt. Die Autor:innen resümieren dazu:  
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„Gedacht wird Bildung als ein Projekt, […] [welches] […] Subjekten das Durch-
schauen und nicht die Beherrschung gesellschaftlicher Wirklichkeit und ihrer ge-
schichtlichen Gewordenheit ermöglicht. […] [Bildung zielt auf die Fähigkeit,] sich 
selbst in der Welt zu lokalisieren und sozial mit anderen Menschen, aber auch mit 
‚nicht-menschlichen‘ Anderen zu interagieren. Bildung in diesem Sinne ist zu verste-
hen als kontinuierliche, nicht auf bestimmte Räume, Anlässe und Situationen be-
grenzte Aktivierung der menschlichen Potenzialität, Wirklichkeit nicht nur zu erleben 
und zu ertragen, sondern diese auch in Anerkennung der Mitwelt und in Verantwor-
tung für diese zu gestalten“ (Kaul et al. 2023).  

Vor diesem Hintergrund analysieren die Autor:innen die derzeitige Ausgestal-
tung der frühkindlichen Bildung in den Ausführungsgesetzen der einzelnen 
Bundesländer zur Kindertagesbetreuung. Diese Ausführungsgesetze sind dem 
SGB VIII nachrangig und ein wichtiges Regulativ zur Ausgestaltung der Trias 
„Bildung, Betreuung und Erziehung“, die das SGB VIII § 22 (3) vorgibt, in den 
einzelnen Ländern sowie zu den Bildungs- und Orientierungsplänen. Hier kom-
men die Autor:innen zu einer wichtigen Beobachtung, Bildung wird in den Aus-
führungsgesetzen der Länder unterschiedlich ausgelegt und kontextualisiert. 

Auch die Rechtsexpertise von Johannes Münder greift die fehlenden Geset-
zesvorgaben zum Konstrukt Bildung auf: 

„In der gegenwärtigen Fassung des § 22 Abs. 3 SGB VIII wird unter dem Oberbegriff 
Förderung für Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ne-
ben den Begriffen Erziehung und Betreuung die ‚Bildung‘ erwähnt. Inhaltliche Aus-
führungen, was der Gesetzgeber mit diesem Begriff gemeint hat, gibt es nicht“ (Mün-
der 2023). 

Vor dem Hintergrund der fachwissenschaftlichen Expertise schlägt er daher fol-
gende Differenzierung vor: 

„Bildung ist nonformale Bildung, sie wird ermöglicht durch Spiel und alltagsinte-
grierte Förderung, die die Selbstentfaltung des Kindes, die Erschließung der Umwelt, 
die Aneignung von Kenntnissen und Erfahrungen, den Erwerb von Sprache und von 
Kulturtechniken, sowie die bewusste Auseinandersetzung mit diesen unterstützt“ 
(ebd.). 

Ausblick 

Dem Pestalozzi-Fröbel-Verband (pfv) ist es ein wichtiges Anliegen, das in den 
letzten Jahren errungene Verständnis frühkindlicher Bildung und Erziehung 
nachhaltig sichtbar zu machen und damit die Bedeutung eines „erweiterten Bil-
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dungsverständnisses“ in der Gesellschaft zu verankern. Die Selbstvergewisserung 
über dieses Bildungsverständnis ist relevant für die breite Fachgesellschaft, damit 
externe Bildungsdiskussionen – wie derzeit über das SWK-Gutachten der Kul-
tusministerkonferenz erlebt – in Zukunft nicht mehr zu Grundsatzdiskussionen 
führen, sondern auf der Grundlage gesicherter Wissensbestände der Fachgesell-
schaft einen kritisch-konstruktiven Austausch anregen. 

Für den pfv ist die Offenheit des Bildungsbegriffs zentral. Die vorliegende Ex-
pertise zeigt dabei, dass Offenheit nicht Beliebigkeit bedeutet. Vielmehr muss Bil-
dung insofern offen sein, als sie dynamische Selbst-, Welt- und Sozialerkenntnis 
ermöglicht. Die Rolle und Aufgabe pädagogischer Fachkräfte liegt dabei in der 
Sicherstellung von gelingenden Bildungsprozessen für Kinder in Kindertagesein-
richtungen. Die Diskussionen zum Aufwachsen im Anthropozän machen deut-
lich, wie wichtig ein agiles, zukunftsgerichtetes Verständnis von Bildung ist. 

Die Expertise bildet für den pfv Anlass und Auftakt für weitere Gespräche 
und Fachveranstaltungen, in fachwissenschaftlichen wie in bildungspolitischen 
Zusammenhängen, um im Ergebnis eine Novellierung der bisherigen Fassung 
des § 22 SGB VIII in dem hier dargestellten Verständnis frühkindlicher Bildung 
und Erziehung zu erreichen. 

Literatur 

Arnoldt, Bettina (2022): Kooperation zwischen Ganztagsschule und außerschulischen Akteuren. 
Eine Forschungsübersicht: München: DJI. 

BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) (2005): Zwölfter Kinder 
und Jugendbericht. Berlin: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/112224/7376e6055bbcaf822 
ec30fc6ff72b287/12-kinder-und-jugendbericht-data.pdf [letzter Zugriff: 28.03.2023] 

BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) (2002): Elfter Kinder und 
Jugendbericht. Berlin: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94598/92135291ed6ca2732859982 
11782bfa1/prm-18653-broschure-elfter-kinder-und-j-data.pdf [letzter Zugriff: 28.03.2023] 

Bundesjugendkuratorium, Sachverständigenkommission für den Elften Kinder- und Jugendbericht 
& AGJ (2002): Bildung ist mehr als Schule: Leipziger Thesen. Forum Jugendhilfe. 

Coelen, Thomas/Otto, Hans-Uwe (Hrsg.) (2008). Grundbegriffe Ganztagsbildung. Ein Handbuch. 
Wiesbaden: VS. 

Forum Bildung (2001): Empfehlungen des Forum Bildung. Bonn. 
Gaus, Detlef (2012): Bildung und Erziehung – Klärungen, Veränderungen und Verflechtungen vager 

Begriffe. In W. Stange et al. (Hrsg.): Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Wiesbaden: VS, 
S. 57–67. 

Göller, Magda/Münch, Maria-Theresia/Roth, Xenia/Schneider, Armin (im Erscheinen). Ein Blick 
zurück nach vorn! Oder: Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen! In Franke-Meyer, Di-
ana/König, Anke (Hrsg.): Kindergarten revisited: Weichenstellung Reichsschulkonferenz 1920. 
Weinheim: Beltz/Juventa. 

Jakobi, Juliane (2014): Versorgte und unversorgte Kinder. In: Baader, Meike Sophia/Eßer, Flo-
rian/Schröer (Hrsg.): Kindheiten in der Moderne. Eine Geschichte der Sorge. Frankfurt: Cam-
pus, S. 21–41. 

Kaul, Ina/Cloos, Peter/Simon, Stephanie/Werner Thole (2023): Fachwissenschaftliche Expertise. 
Stärken und Schwächen der Trias „Erziehung, Bildung und Betreuung. In Pestalozzi-Fröbel-Ver-
band (pfv) e.V. (Hrsg.). Rethinking Frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung. Fachwis-

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/112224/7376e6055bbcaf822
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94598/92135291ed6ca2732859982


15 

senschaftliche und rechtliche Vermessungen zum Bildungsanspruch in der Kindertagesbetreu-
ung. Berlin. 

Kommission Pädagogik der frühen Kindheit (DGfE) (2020): Kindertageseinrichtungen – keine Orte 
der Notbetreuung. Stellungnahme vom 20.04.2020: https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRe-
dakteure/Sektionen/Sek08_SozPaed/PFK/2020_AdHoc-Stellungnahme_Kita_Notbetreuung. 
pdf [letzter Zugriff: 28.03.2023] 

Krüger, Helga (2003): Professionalisierung von Frauenberufen – oder Männer für Frauenberufe in-
teressieren? Das Doppelgesicht des arbeitsmarktlichen Geschlechtssystems. In: Heinz, Kath-
rin/Thiessen, Barbara (Hrsg.): Feministische Forschung – Nachhaltige Einsprüche. Opladen, 
S. 123–143. 

Kultusministerkonferenz (KMK) (2004): Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 
Kindertageseinrichtungen. https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/ 
2004/2004_06_04-Fruehe-Bildung-Kitas.pdf [letzter Zugriff: 28.03.2023] 

Mack, Wolfgang (2020): Bildungslandschaften. In: Bollweg, Petra et al. (Hrsg.): Handbuch Ganztags-
bildung. Wiesbaden: VS, S. 1311–1322. 

Mierendorff, Johanna (2014): Die wohlfahrtsstaatliche Kindheit. In: Baader, Meike Sophia/Eßer, Flo-
rian/Schröer, Wolfgang (Hrsg.): Kindheiten in der Moderne. Eine Geschichte der Sorge. Frank-
furt: Campus, S. 257–283. 

Münder, Johannes (2023): Rechtsexpertise. Ein erweiterter Bildungsbegriff im SGB VIII. In_ 
Pestalozzi-Fröbel-Verband (pfv) e.V. (Hrsg.). Rethinking Frühkindliche Erziehung, Bildung und 
Betreuung. Fachwissenschaftliche und rechtliche Vermessungen zum Bildungsanspruch in der 
Kindertagesbetreuung. Berlin. 

Otto, Hans-Uwe/Rauschenbach, Thomas (Hrsg.) (2004): Die andere Seite der Bildung. Zum Verhält-
nis von formellen und informellen Bildungsprozessen. 2. Auflage. Wiesbaden: VS. 

Rätz, Regina (2018). Von der Fürsorge zur Dienstleistung. In Böllert, K. (Hrsg.). Kompendium Kin-
der- und Jugendhilfe. Weinheim: Springer VS, S. 65-72. 

Roth, Xenia (2021): Die Kita – ein Angebot der Fürsorge und der Bildung. Zur strukturellen Veror-
tung der Kindertagesbetreuung. In: König, Anke (Hrsg.): Wissenschaft für die Praxis. Erträge 
und Reflexionen zum Handlungsfeld Frühe Bildung. Weinheim: Beltz/Juventa, S. 156–166. 

Thole, Werner/Lindner, Werner/Weber, Jochen (2003): Kinder- und Jugendarbeit als Bildungspro-
jekt – Vorwort. In: Dies. (Hrsg.): Kinder- und Jugendarbeit als Bildungsprojekt. Opladen: Leske 
+ Buderich, S. 7–8 

Voigtsberger, Ulrike (2018): Betreuung, Erziehung, Bildung. Karin Böllert (Hrsg.): Kompendium 
Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden: Springer, S. 243–272. 

Wünschel, Hans-Jürgen (2004): Das Unwort „betreuen“. Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Nr. 418 
 

  

https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRe-dakteure/Sektionen/Sek08_SozPaed/PFK/2020_AdHoc-Stellungnahme_Kita_Notbetreuung
https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRe-dakteure/Sektionen/Sek08_SozPaed/PFK/2020_AdHoc-Stellungnahme_Kita_Notbetreuung
https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRe-dakteure/Sektionen/Sek08_SozPaed/PFK/2020_AdHoc-Stellungnahme_Kita_Notbetreuung
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/


17 

Fachwissenschaftliche Expertise 
Stärken und Schwächen der Trias  
„Erziehung, Bildung und Betreuung“ 

Ina Kaul, Peter Cloos, Stephanie Simon und Werner Thole 

1 Anlass und Aufbau der Expertise 19 
2 Gesellschaftliche und strukturelle Bedingungen und  

Herausforderungen 20 
3 Betreuung und Erziehung 23 

3.1 Betreuung 23 
3.1.1 Care: Pflege und Fürsorge – professionelles  

Pflegehandeln und Sorgearbeit 25 
3.1.2 Betreuung im feministischen Diskurs 28 
3.1.3 Zwischenfazit 29 

3.2 Erziehung 29 
3.2.1 Erziehung als zweckgerichtetes Tun 30 
3.2.2 Erziehung in der Gesellschaft – kritisch-reflexive  

Erziehungsbegriffe 30 
3.2.3 Erziehung als moralische Kommunikation 32 
3.2.4 Frühpädagogische Perspektiven 33 
3.2.5 Zwischenfazit 35 

4 Bildung 36 
4.1 Bildung verstehen – Hinweise 36 

4.1.1 Erziehungswissenschaftliche Sichtweisen 37 
4.1.2 Bildung und Habitus, Herstellung von Distanz  

und Transformation sowie Überlegungen zu  
nachhaltiger Bildung 39 

4.1.3 Zwischenfazit 41 
4.2 Aktuelle Thematisierungen von Bildung im Feld  

der Pädagogik der Kindheit 42 
4.2.1 Allgemeine bildungstheoretische Ansätze  

in der Kindheitspädagogik 43 
4.2.2 Aktuelle frühpädagogische Diskurse im Kontext  

von Bildung 46 
4.2.3 Aktuelle Konkretisierungen: Bildung und Langsamkeit 49 
4.2.4 Versuche, Bildung neu denken 50 
4.2.5 Zwischenfazit 53 



18 

5 Bildung – Versuch einer Positionierung 53 
6 Bildung in den SGB VIII Ausführungsgesetzen der Bundesländer  

– ein kommentierender Vergleich 58 
7 Desiderate und Empfehlungen 62 
8 Literatur 64 
9 Anhang 74 

9.1 Bildung in den Ausführungsgesetzen der Länder  
– kommentierende Darstellung 74 
9.1.1 BADEN-WÜRTTEMBERG 74 
9.1.2 BAYERN 75 
9.1.3 BERLIN 76 
9.1.4 BRANDENBURG 77 
9.1.5 BREMEN 78 
9.1.6 HAMBURG 79 
9.1.7 HESSEN 80 
9.1.8 MECKLENBURG-VORPOMMERN 81 
9.1.9 NIEDERSACHSEN 82 
9.1.10 NORDRHEIN-WESTFALEN 83 
9.1.11 RHEINLAND-PFALZ 85 
9.1.12 SAARLAND 86 
9.1.13 SACHSEN 86 
9.1.14 SACHSEN-ANHALT 87 
9.1.15 SCHLESWIG-HOLSTEIN 88 
9.1.16 THÜRINGEN 88 

9.2 Bildung in den Ausführungsgesetzen der Länder  
– synoptische Darstellung 89 

  



19 

1 Anlass und Aufbau der Expertise 

Kaum ein Bildungsbereich hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten derart 
rapide verändert wie das System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erzie-
hung (FBBE). So erfolgte dort allein zwischen 2006 und 2020 ein personeller Zu-
wachs von 92 % (Bock-Famulla et al. 2021, 22 f.). Kindertageseinrichtungen wer-
den als ein institutionalisiertes Sozialisationsfeld der Bildung, Betreuung und 
Erziehung mit einem komplexen, multifunktionalen Arbeitsauftrag beschrieben. 
Der Besuch einer Kindertageseinrichtung ist mittlerweile ein selbstverständli-
cher Abschnitt im Aufwachsen von Kindern. Rund 93 % aller Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren werden institutionell betreut (Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2022). Auch bei den unter dreijährigen Kindern ist ein 
erheblicher Anstieg der Quote auf zuletzt 34 % zu verzeichnen (ebd.). Insgesamt 
steigen die gesellschaftlichen Erwartungen an die Leistungen frühkindlicher In-
stitutionen, was zu einer Ausdifferenzierung der Angebote führt. Zugleich lässt 
sich damit eine Verschiebung in der Gewichtung der entsprechenden pädagogi-
schen Aufträge der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern beobachten. 

In der Expertise wird es vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und struktu-
rell-organisatorischer Rahmenbedingungen darum gehen, Bildung ins Verhält-
nis zu Erziehung und Betreuung zu setzen. Hierbei geraten nicht nur aktuelle 
theoretische wie empirische Konzeptionen und Befunde in der Kindheitspäda-
gogik in den Blick, sondern wir erinnern auch an vernachlässigte allgemeine Ver-
suche, Bildung durchgehend theoretisch respektive konzeptuell zu thematisie-
ren. Darüber hinaus gilt es, diese mit aktuellen bildungspolitischen Steuerungs- 
und Ordnungselementen, konkret den landespolitischen (Ausführungs-)Geset-
zen abzugleichen. Es wird der Frage nachgegangen, welche Rahmungen und wel-
ches Bildungsverständnis für Kindertageseinrichtungen expliziert werden und 
wie sich ein Verhältnis zu Schule und Familie lesen lässt (Franke-Meyer/Reyer 
2010). Abschließend wird zu fragen sein, inwiefern ein eigenständiger, gesell-
schaftstheoretisch informierter und erziehungswissenschaftlich konturierter Bil-
dungsbegriff formuliert werden kann, der gesamtgesellschaftliche Verhältnisse 
auch unter vielfältigen Ungleichheitsbedingungen berücksichtigt und für die 
Kindheitspädagogik mit dem Fokus auf Kindertageseinrichtungen tragfähig ist. 

Die Expertise wird anhand unterschiedlicher Entwürfe Bildung als Schlüssel-
begriff in Relation zu den Begriffen Erziehung und Betreuung beleuchten. Dies 
wird mit Bezug zu erziehungswissenschaftlichen Verweisungszusammenhängen 
reflektiert, um einerseits sozialpädagogische Implikationen zu diskutieren sowie 
andererseits einen für die Kindheitspädagogik zugänglichen und dennoch theo-
retisch reflektierten Bildungsbegriff zu formulieren, der sowohl in der Praxis von 
Kindertageseinrichtungen rezipiert und aufgegriffen werden als auch in bil-
dungspolitischen Formaten Aufmerksamkeit finden kann. Gesellschaftspoliti-
sche wie fachwissenschaftliche Herausforderungen werden in diesem Zusam-
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